
Checkliste zu Vorgaben und  
Verfahren bei Vertikalbegrünungen

Planen Sie 
eine Vertikal
begrünung?

Die vorliegende Checkliste dient dazu, Personen 
und Bauherrschaften die eine Vertikalbegrünung 
planen oder sich für eine solche interessieren eine 
Orientierungshilfe zu den zu beachtenden Vorgaben 
und Verfahren zu bieten. Weitere Informationen zur 
Planung und Realisierung von Vertikalbegrünungen 
finden Sie auf folgender Ú Homepage. 

Sie können sich dort auch für eine projekt spezi fi
sche Beratung anmelden. In gewissen Fällen unter
stützt die Stadt Zürich die Erstellung von Vertikalbe
grünung auch finanziell (Ú Förderprogramm).

Liegt die Liegenschaft  
in einer Kernzone oder ist 
sie im Inventar der schüt
zenswerten Gebäude auf
geführt?

Wenn sich Ihre Liegenschaft in einer Kernzone 
befindet oder im Inventar der schützenswerten 
Gebäude verzeichnet ist, gelten besondere 
Anforderungen an Vertikalbegrünungen. Es 
wird empfohlen bei entsprechenden Absichten 
frühzeitig mit der Ú Bauberatung Denkmal-
pflege in Kontakt zu treten. 

Ortsbild und 
Denkmal
schutz

Lage an 
Strasse

Liegt die geplante  
Vertikal begrünung an  
einer Strasse?

Vertikalbegrünungen dürfen Zufahrten nicht 
behindern und die Sicherheit des Stra
ssenraums nicht beeinträchtigen (Sichtwei
ten / Blickwinkel / herabfallende Teile, etc.). 
Zudem ist ein Lichtraum über Strassen und 
Trottoirs von Blatt und Astwerk freizuhalten. 

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Gartenbäume, kleinere Zierbäume, Zwerg
obst bäume und Sträucher müssen gegenüber 
Nachbargrundstücken Abstände einhalten. Al
lenfalls fallen auch gewisse Formen von Ver
tikalbegrünungen (insb. grössere holzbildende 
Pflanzen) unter diesen Begriff. Dies wird von 
der Stadt nicht überprüft, sondern ist eine pri
vatrechtliche Angelegenheit.

Haben Sie Pflanzen  
vor  gesehen, welche als 
«Gartenbäume, kleine  
Zierbäume, Zwergobst
bäume und Sträucher»  
gelten könnten?

Vertikalbegrünungen tragen zu 
einer lebenswerten Stadt bei. 
Die Stadt Zürich fördert diese 
deshalb aktiv. 

Nachbar
schaftrecht
liche Anfor
derungen

https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/beratung-und-wissen/wohn-und-arbeitsumfeld/foerderprogramm-vertikalbegruenung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/beratung-und-wissen/wohn-und-arbeitsumfeld/foerderprogramm-vertikalbegruenung/foerderprogramm.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/denkmal/ansprech-bauberatung.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/archaeo_denkmal/denkmal/ansprech-bauberatung.html
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Hinweise: 
Für die Realisierung von Vertikalbegrünun
gen ist die Zustimmung aller betroffenen 
Grundeigentümer notwendig. 

Benötigen Sie für ihre  
Vertikalbegrünung eine 
baurechtliche Bewilligung?

Pflanzen alleine sind nicht bewilligungs
pflichtig. Konstruktionen wie Kletterhilfen /  
Rankgerüste, fixe Pflanztröge oder Fassade
nelemente benötigen dagegen in den meisten 
Fällen eine baurechtliche Bewilligung. Nicht 
baubewilligungspflichtig sind einzelne Drähte, 
z.B. für ein Obstspalier. 
Im Zweifelsfall hilft Ihnen das Ú Amt für Bau-
bewilligungen weiter. Auch wenn keine Bau
bewilligung notwendig ist, müssen trotzdem 
die geltenden baurechtlichen Bestimmungen 
inklusive Brandschutz eingehalten werden.

Die Besitzerschaft ist verantwortlich für die 
fachgerechte Realisierung und den Unterhalt 
der Vertikalbegrünung. Sie haftet für Schäden 
bei mangelnder Sorgfalt.

Liegt ein Teil der Vertikal
begrünung auf öffentli
chem Grund (z.B. Pflanz   
grube im Trottoir, vorsprin
gende Elemente im öffent
lichen Luftraum)?

Wenn eine Vertikalbegrünung auf Privatgrund 
nicht möglich ist, kann unter Umständen der 
öffentliche Grund genutzt werden. Für die In
anspruchnahme öffentlichen Grundes  bedarf 
es einer Kon zession. Dies gilt auch, wenn 
Erdreich oder der öffentliche Luftraum bean
sprucht wird. Hinweise zum Vorgehen finden 
Sie in einem Ú Merkblatt. 

Benötigen Sie Unterstüt
zung beim Brandschutz?

Brandschutz

Öffentlicher 
Grund

Baubewilli
gung

Vertikalbegrünungen müssen in jedem Fall die 
Brandschutzvorgaben einhalten. Es existieren 
keine direkt überprüfbaren Vorgaben für Ver
tikalbegrünungen, sondern es muss in jedem 
Einzelfall ein Brandschutznachweis erbracht 
werden. Deshalb wird ein frühzeitiger Kontakt 
mit der Ú Feuerpolizei empfohlen. Vertikalbe
grünungen an Gebäuden bis 11 m Gebäude
höhe sowie Begrünungen vor geschlossenen, 
nicht brennbaren Fassaden sind in den meisten 
Fällen bewilligungsfähig.

Sie können 
Ihre Vertikal
begrünung 
umsetzen.

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/bewilligungen_und_beratung/zustaendigkeiten/kreisarchitektenkreisarchitektinnen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/bewilligungen_und_beratung/zustaendigkeiten/kreisarchitektenkreisarchitektinnen.html
https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/rechtliches.html
https://www.stadt-zuerich.ch/pd/de/index/schutz_u_rettung_zuerich/feuerpolizei.html
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